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     Risikomanagement

Quo vadis Europa?

Zum Status Quo der europäischen Gesetzgebung zum Schutz vor Nadelstichverletzungen 

Nadelstichverletzungen, d. h. Verlet-
zungen an gebrauchten spitzen oder 
scharfen Gegenständen, die mit Blut 
oder anderen Körperflüssigkeiten 
kontaminiert waren, gehören zu den 
häufigsten Verletzungen bei Beschäf-
tigten im Gesundheitsdienst. Mit die-
sen Verletzungen ist regelmäßig eine 
hohe Infektionsgefahr verbunden.

Mittlerweile bietet die Industrie 
vielfältige Instrumente für perkutane 
Eingriffe an, bei denen ein deut-
lich geringeres Risiko für Stich- und 
Schnittverletzungen besteht. Diese 
sog. sicheren Instrumente bedienen 
sich unterschiedlichster Mechanis-
men, von einfachen klappbaren Schil-
den, über aufwändige Retraktionssy-
steme, bei denen benutzte Kanülen 
durch Federkraft in Gehäuse gezogen 
werden, bis zu Entschärfungsmecha-
nismen, die das benutzte Instrument 
direkt nach Gebrauch unschädlich 
machen. 

Schon im Jahr 2003 forderte die 
Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz für den Bereich Gesundheitswe-
sen ausdrücklich den Einsatz dieser 
sicheren Systeme1. Diese Erklärung 
wurde im Juni 2006 vom Euro-
päischen Parlament erneut aufge-
griffen und eine rasche Entscheidung 
der Kommission zum verbindlichen 
Einsatz sicherheitstechnologischer 

Instrumente gefordert2. Ein Grund 
hierfür waren auch die durchweg 
positiven Erfahrungen aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika, die 
bereits im Jahr 2000 die Unterneh-
men im Gesundheitsdienst verpflich-
teten, nur noch stichsichere Systeme 
zu verwenden3.

Die Grundlagen für den Arbeitsschutz 
sind in Europa weitgehend einheitlich 
geregelt, ist doch der Artikel 118a 
des EWG Vertrages die Grundlage 
für europäische Mindeststandards 
für den Arbeitsschutz. Nahezu alle 
europäischen Länder haben mittler-
weile auch spezielle Vorschriften zum 
Schutze Beschäftigter vor Nadelstich-
verletzungen erlassen, dennoch ist 
nur in einigen Regionen Spaniens 
und in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Einsatz sicherer Instrumente 
wirklich verbindlich.

Am 17. Juli wurde von Vertretern 
des ständigen EGÖD-Ausschusses für 
Gesundheits- und Sozialdienste und 
der Europäischen Arbeitgebervereini-
gung für Kliniken und Gesundheits-
wesen HOSPEEM eine europäische 
Rahmenvereinbarung der Sozialpart-
ner unterzeichnet, die europaweit 
verbindlich ist. Ihr Zweck ist eine 
Arbeitsumgebung mit größtmöglicher 
Sicherheit für die im Gesundheits-
dienst Beschäftigten zur Vermeidung 
von Verletzungen durch spitze und/

oder scharfe Instrumente im Kran-
kenhaus- und Gesundheitssektor. 
Erreicht werden soll dies durch ein 
integriertes Modell der Risikoabschät-
zung, Risikovermeidung, Ausbildung, 
Unterrichtung, Bewusstseinsbildung 
und Überwachung.

Dort, wo die Ergebnisse der Risiko-
bewertung eine Verletzungsgefahr 
durch scharfe/spitze Instrumente 
ergeben, ist demnach die Expositi-
on der Beschäftigten zu beseitigen, 
indem folgende Maßnahmen - ohne 
Beachtung ihrer Reihenfolge -durch-
geführt werden:

• Benennung und Einführung 
sicherer Verfahrensweisen für die 
Verwendung und Entsorgung 
scharfer/spitzer medizinischer 
Instrumente und kontaminierter 
Abfälle.

• Die Abschaffung der unnötigen 
Verwendung scharfer/spitzer 
Instrumente durch veränderte 
Praktiken anhand der vorgenom-
menen Risikobewertung sowie 
die

• Bereitstellung medizinischer 
Instrumente mit eingebauten 
Sicherheitsschutzmechanismen.

• Das Zurückstecken von ge-
brauchten Nadeln in die Hülle 
sollte mit sofortiger Wirkung 
verboten werden.
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Damit wird nach der Umsetzung 
der europäischen Nadelschutzge-
setzgebung in nationales Recht 
europaweit die Verwendung von 
medizinischen Instrumenten mit 
eingebautem Nadelschutz verbindlich 
gefordert werden.

Der Schutz Beschäftigter vor biolo-
gischen Arbeitsstoffen auf Grundlage 
der EU – Richtlinie 2000/54/EG wird 
in Deutschland zur Zeit durch die 
Biostoffverordnung und in Österreich 
durch die Verordnung biologische 
Arbeitsstoffe4 geregelt. In beiden 
Verordnungen wird explizit auf die 
Gefährdung durch biologische Ar-
beitsstoffe und das durch die Art der 
Tätigkeit bedingte Verletzungsrisiko 
verwiesen. Die deutsche Biostoffver-
ordnung fordert nicht explizit den 
Einsatz eigensicherer Instrumente, 
wohl aber Schutzmaßnahmen nach 
dem Stand der Technik. Dieser 
wiederum wird mit der TRBA 2505 - 
einer Technischen Regel zur Biostoff-
verordnung - festgehalten, die klar 
und verbindlich den Einsatz sicherer 
Instrumente fordert. In Österreich 
wird schon auf Verordnungsebene 
der Ersatz spitzer, schneidender oder 
zerbrechlicher Arbeitsgeräte durch 
Instrumente mit Schutzmechanismen 
gefordert.  

Als das größte Hindernis bei der 
Einführung dieser modernen Sicher-
heitsprodukte entpuppt sich europa-
weit der im Vergleich zu herkömm-
lichen Instrumenten deutlich höhere 
Preis. Die Mehrkosten der Sicher-
heitsprodukte wurden vom Autor 

ausgehend von der Bezugssituation 
eines Krankenhauses der maximalen 
Versorgungsstufe mit 1000 Betten 
durch eine Befragung von 10 Herstel-
lern bestimmt. Im Jahr 2003 hätte die 
Umstellung auf Sicherheitsprodukte 
für das 1000-Betten-Krankenhaus 
der Maximalversorgung noch rund 
156.000 € gekostet, im Jahr 2006 
lagen die Mehrkosten immer noch 
bei 116.000 €, also bei 116 € pro 
Krankenhausbett. Die Mehrkosten für 
die flächendeckende Einführung von 
sicheren Instrumenten in der Bundes-
republik Deutschland liegen demnach 
bei derzeit 530.000 Krankenhaus-
betten voraussichtlich bei 61 Mio. €. 

Meist wird bei der Diskussion über 
die Kosten von mehr Sicherheit 
jedoch vollkommen übersehen, dass 
auch durch Kanülenstichverletzungen 
hohe Kosten entstehen. So ermit-
telte unsere Arbeitsgruppe an der 
Bergischen Universität (Deutschland) 
Kosten von rund 487 € pro gemel-
deter Nadelstichverletzung, wovon 
das Krankenhaus selbst 147 € zu 
tragen hatte6. Berücksichtigt man 
auch die Verwaltungskosten, die eine 
gemeldete Nadelstichverletzung nach 
sich zieht, fallen die Kosten für das 
Krankenhaus noch wesentlich höher 
aus: Eine aktuelle deutsche Studie er-
mittelte für das Krankenhaus Kosten 
in Höhe von 1601 € pro gemeldeter 
Stichverletzung, wovon nur 754 € 
von den Unfallversicherern erstattet 
wurden7.

Andere internationale Studien kamen 
zu vergleichbar hohen Kosten. So 
ermittelte eine schweizer Autorin8 
Kosten von 356 € bis zu 3.465 € und 
eine amerikanische Forschergruppe9 
kam auf 630 € bis 785 € pro gemel-
deter Nadelstichverletzung (alle Beträ-
ge wurden auf den zum jeweiligen 
Veröffentlichungstermin geltenden 
Eurokurs umgerechnet). 

Aktuelle Studien belegen, dass sich 
rund 85% der Nadelstichverlet-
zungen durch den Einsatz moder-
ner Sicherheitsprodukte vermeiden 
lassen10,11,12. Dies lässt den flächen-
deckenden Einsatz dieser Produkte 
bereits heute wirtschaftlich und 
geboten erscheinen.
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